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Personen erforderl ich machen, ist  Ausdruck sozial ist i 

scher Machtausübung.

3. Die gegenwärt ige Praxis ist  dadurch gekennzeichnet,  daß es 

vor al lem noch Probleme bei der einheit l ichen Real is ierung 

von strafprozessualen Prüfungshandlungen und Maßnahmen nach 

dem VP-Gesetz in der Tät igkeit  der Untersuchungsabtei lungen 

gibt.  Wie die empir ischen Untersuchungen ergaben, result iert  

das vor al lem aus den unterschiedl ichen Problemlagen in den 

Bezirken und aus del iktspezif ischen Erfordernissen. Unter 

anderem bezieht sich das auf die Entscheidungen, bei welchen 

Ausgangslagen auf welcher recht l ichen Grundlage gehandelt  

wird und welche Untersuchungshandlungen und damit verbundene 

Zwangsmaßnahmen zum Einsatz kommen können.

Die Autoren vertreten dazu folgenden Standpunkt:

Erstens sind grundsätzl ich sofort  Ermit t lungsverfahren ein

zulei ten, wenn die vorl iegenden off iz iel len Informationen 

den Verdacht einer Straftat begründen und es keine Hinweise 

auf das Fehlen der gesetzl ichen Voraussetzungen der Straf

verfolgung gibt.  Das ist  in der Regel bei vor läuf igen Fest

nahmen auf fr ischer Tat nach § 125 (1) StPO der Fal l ,  wenn 

sich al lein aus den objekt iven Umständen der Festnahmesitua

t ion der Verdacht einer Straftat begründen läßt,  bei Über

nahmen aus dem sozial ist ischen Ausland sowie beim Abschluß 

von Operat iven Vorgängen und anderen operat iven Material ien, 

sofern der Verdacht oder auch der dr ingende Verdacht einer 

Straftat mit  of f iz iel l  verwertbaren Beweismit teln belegt wer

den kann.

Zweitens sind strafprozessuale Prüfungshandlungen dann vor

zunehmen, wenn der vor l iegende Erkenntnisstand noch nicht 

den Verdacht einer Straftat aber Verdachtshinweise, d. h. 

Hinweise auf das mögl iche Vorl iegen eines Straftаtverdachts 

beinhaltet und ein Anlaß zur Prüfung nach § 92 StPO gegeben


